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				 Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.


	
	Johann Gottlieb Jahn: Die Perlenfischerei im Voigtlande

	







auf Pöhl, des Hrn. Justizamtmanns Schubert zu Voigtsberg, des Amtsactuars Localinspection im Görnitzbach.Lehmann, der drei vereideten Perlensucher Carl Friedrich, Johann Gottlob und Joh. Gottfried Schmerler ihren Anfang, und erstreckte sich zunächst über den Görnitzbach, wobei denn alle die Gebrechen und Hindernisse namentlich die Räumung der Ufer an den Perlengewässern von Sträuchern und Bäumen, das nothwendige Wegschießen der Raubvögel, die richtige Einhaltung der Fischordnung, namentlich von Seiten der Städte Oelsnitz, Adorf, Neukirchen und Plauen, das unerlaubte Einbauen in die Elster und das muthwillige Gebahren mit der Abschlagung der Mühlgraben ohne Vorwissen der Perlensucher zur Sprache kamen. Darauf hin erstattete nun die Commission am 11. October 1803 Bericht zum hohen Geheimen Finanz-Collegium zu Dresden, in welchem sie das Gutachten der Perlensucher ausführlich mittheilte, um eine genauere Revision der Perlenwässer als durch den Dr. Titius geschehen, nachsuchte und um Abstellung der in dem Gutachten der Perlensucher ausgesprochenen Beschwerden bat, die sie dadurch zu erreichen hoffte, wenn die Beamten gnädigst autorisiret würden, die Eigenthümer der an die fließenden Wasser, worinnen sich Perlenmuscheln befinden, anstoßenden Grundstücke bei 5 Thlr. und nach Befinden erhöhter Strafe, auch deren sofortige Einbringung, anzuhalten, daß sie die an den Ufern stehenden Erlen von unten an ausputzen und die Weiden köpfen möchten, weil dadurch den Perlenmuscheln das Sonnenlicht entzogen würde; den Besitzern der benachbarten Mühlen, besonders zu Weischlitz, ebenfalls bei bestimmter Strafe aufgegeben würde, das Reinigen der Mühlgräben, welche Perlenmuscheln enthielten, den Perlenfischern vorher anzuzeigen und sie auch auf Verlangen zu öffnen; ferner die Bürgerschaft zu Oelsnitz zu Beobachtung gehöriger Ordnung bei dem Fischen in der Elster und dahin, daß keine unbefugten Personen sich dieses Rechts
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